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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.2018

Norm

WEG 2002 §40 Abs2

WEG 2002 §42 Abs2

Rechtssatz

Der Treuhänder nach § 12 BTVG wird weder in seinen bücherlichen Rechten noch an seinen sonst rechtlich

geschützten Interessen dadurch verletzt, dass ein Wohnungseigentumsbewerber die Anmerkung der Zusage von

Wohnungseigentum im Rang dieser Treuhänderrangordnung beantragt, ohne den Treuhänder in diese Antragstellung

miteinzubeziehen.

Entscheidungstexte

5 Ob 191/17z

Entscheidungstext OGH 18.01.2018 5 Ob 191/17z
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